
Bezeichnung Steuermaßstab/ Gegenstand Satz Rechtsgrundlage

Grundsteuer A Meßbetrag des Grundstücks 680 v.H. Hebesatzsatzung 
vom 27.11.2024

Grundsteuer B Meßbetrag des Grundstücks 680 v.H. Haushaltssatzung
vom 27.11.2024

Gewerbesteuer Meßbetrag 350 v.H. Haushaltssatzung

Hundesteuer Pro Hund und Jahr 102,00 € Satzung 
Für jeden weiteren Hund 204,00 € vom: 13.12.2023
Pro Kampfhund und Jahr 300,00 €
Pro "Hofhund" und Jahr 54,00 €

Vergnügungs- a) in Gaststätten, Diskotheken, Vergnügungssteuer-
steuer Vereins- und ähnlichen Räumen satzung 

sowie an anderen der Öffentlichkeit zu- vom: 15.05.2013
gänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat
ohne Gewinnmöglichkeit: 35,00 €
mit Gewinnmöglichkeit: 17 % der elektronisch gezählten 

Bruttokasse, mindestens 35,00 €
b) in Spielhallen u.ä. Unterneh-
men im Sinne des § 33 i der Ge-
werbeordnung je Gerät u. Kalendermonat
ohne Gewinnmöglichkeit: 102,00 €
mit Gewinnmöglichkeit: 17 % der elektronisch gezählten 

Bruttokasse, mindestens 90,00 €

Friedhofs- Für die Bestattung von: Friedhofssatzung
und Bestattungs- a) Personen im Alter von vom: 03.06.2025
gebühren     10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab) 594,00 €

b) Särgen in Grabkammern 530,00 €
c) Personen im Alter von
   10 und mehr Jahren (Tiefgrab) 643,00 €
d) Personen unter 10 Jahren 240,00 €
e) von Urnen 151,00 €

Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief) 4.070,00 €
Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief) 4.850,00 €
Doppelwahlgrab Grabkammer 3.920,00 €
Wahlgrab als Rasendoppelgrab 6.140,00 €
Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen) 2.170,00 €
Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen) 1.550,00 €

Überlassung eines Reihengrabes für 
Personen im Alter von 10 und mehr
Jahren 1.640,00 €
Überlassung eines Reihengrabes für 
Personen unter 10 Jahren 1.030,00 €
Überlassung eines Reihengrabes in
der Grabkammer 1.340,00 €
Überlassung eines Reihengrabes als 
Raseneizelgrab 2.550,00 €
Überlassung eines anonymen Urnen-
reihengrabes 570,00 €
Überlassung eines Baumreihengrabes 1.000,00 €

Durchführung einer Bestattung mit
Nutzung der Aussegnungshalle 402,00 €
Benutzung Aussegnungshalle
je Bestattungsfall 249,00 €
Benutzung der Leichenzelle je
angefangenen Tag 58,00 €

Abwasser- Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser 2,89 € Änderungssatzung zur
gebühren Niederschlagswassergebühr je m² 

versiegelter Fläche 0,57 €
Abwassersatzung (vom 
19.11.2014) vom 18.12.2024

Abwasser- Vollkanal: Satzung vom: 19.11.2014
beitrag je qm/ Geschoßfläche 4,94 €

Klärwerksbeitrag:
je qm/ Geschoßfläche 1,99 €

Schmutzwasserkanalbeitrag:
je qm/ Geschoßfläche 2,96 €
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Wassergebühren je cbm Frischwasser Änderungssatzung
zuzüglich 7 % MWST 3,20 € vom 18.12.2024 zur 

Satzung v. 19.11.2014

Wasserversor- je qm/ Geschoßfläche Satzung 
gungsbeitrag zuzügl. 7 % MWST 6,13 € vom: 19.11.2014

Marktgebühren- Die Gebühren betragen bei Wochenmärkten Satzung
satzung für einen Markttag: vom: 13.07.2010

1. Benutzung für jeden angefangenen
    lfd. Meter Stand oder Lagerplatz 1,50 €

2. Benutzung für jeden angefangenen
    lfd. Meter Stand oder Lagerplatz
    für den Verkauf von Fleischwaren 3,00 €

Die Gebühren betragen bei Jahr- und
Spezialmärkten für einen Markttag:

1. Benutzung für jeden ange-
    fangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz
    in der Hauptstraße 4,00 €
    in den Nebenstraßen 2,00 €
    Anbieter von Speisen und Getränken
    zahlen die doppelte Gebühr, höchstens 50,00 €

2. Benutzung für jeden ange-
    fangenen lfd. Meter Stand (von 
    der Stadt/ Bauhof aufgestellt) 6,00 €

Sonstige Kostensätze:

Wochenmarkt:
Benutzung Strom bis 1000 Watt 3,00 €
Benutzung Strom über 1000 Watt 5,00 €

Jahr- und Spezialmärkte:
Benutzung Strom bis 1000 Watt 5,00 €
Benutzung Strom über 1000 Watt 10,00 €

Turn- und Sport- 1. Der Jugendsport wird mit einem Betrag Beschluss
hallen in Wolfach von 5.112,91 € gefördert. vom: 17.12.2008

Gleichzeitig wird für Jugendbelegungs-
stunden kein Entgelt erhoben

2. Pro Faktorstunden wird ein Entgelt 
von 1,25 € erhoben.

Dies ergibt folgende Benutzungs-
entgelte:

a) beim Übungsbetrieb

Gewerbeschulhalle 3,85 €
Sporthalle Wolfach 5,10 €
Gymnastikraum der Sprothalle Wolfach 1,25 €
Turnhalle - GHS Wolfach 2,55 €
Turnhalle - GS Halbmeil 1,25 €
Mehrzweckhalle Kirnbach 2,55 €
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Turn- und Sport- b) bei Sportveranstaltungen Beschluss
hallen in Wolfach ohne Eintritt für die ganze Halle vom: 17.12.2008

pro Stunde = Entgelt wie unter a), 
allerdings höchstens pro Tag für 8 Stunden

mit Eintrittsgeld für die ganze Halle
pro Std. = doppeltes Entgelt wie unter a)
allerdings höchstens pro Tag für 8 Std.

3. Bei Bewirtung einer Sportveranstaltung
werden folgende Entgelte erhoben:

pro Wochenende und Veranstaltung 20,50 €
jeder weitere Tag 10,20 €

4. Bei der Belegung durch auswärtige
Vereine bzw. Gruppen wird das doppelte
Entgelt erhoben

Hallenmieten Festhalle Wolfach Raumgrundmiete 150,00 € Gemeinderatsbe-
(Nebenkosten extra) schluss v. 19.11.2014

Gemeindehalle Kirnbach Raumgrundmiete 120,00 €
(Nebenkosten extra)

Pausenhalle Halbmeil Raummiete
Raumgrundmiete 60,00 €
(Nebenkosten extra)

Schlosshalle Wolfach
Raumgrundmiete (Vereine) 100,00 €
(Nebenkosten extra)

Schlosshof (Grundmiete) 50,00 €

Feuerwehrgerätehaus Wolfach 100,00 €  

Schulungsraum Dorfgem.-haus Halbmeil 20,00 €    

Großer Saal Dorfgem.-haus Halbmeil 80,00 €    

Kleiner Saal Dorfgem.-haus Halbmeil 20,00 €    
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Kleineinleiter- Abgabesatz: Satzung vom:
abgebesatzung Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr 25,05 € 25.10.2001

zuzügl. Verwaltungsaufwand 6,00 €

Kurtaxe Maßstab und Satz der Kurtaxe 2,50 € Satzung vom:
13.10.2025

Fremdenver- Abgabemaßstab Satzung vom:
kehrsabgabe Bettengeld/ Übernachtungsgeld 18.07.2001

Messbetrag Änderungssatzung
Reineinnahmen vom: 17.12.2003
Vorteilssatzung
Richtsatzsammlung
Satz je Übernachtung 0,30 €

Erschließung- Geschossfläche in qm 95 v. H. Satzung vom:
beitrag 13.07.2010
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